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351/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Irmgard Griss, 

Kolleginnen und Kollegen 

 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 26.09.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 26.09.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 
geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Die Strafprozessordnung, BGBl. Nr. 631/1975, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 32/2018, wird wie folgt geändert: 

 

 § 70 (1) lautet wie folgt:  

(1) Sobald ein Ermittlungsverfahren gegen einen 
bestimmten Beschuldigten geführt wird, hat die 
Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft Opfer über 
ihre wesentlichen Rechte (§§ 66 bis 67) zu informieren. 
Dies darf nur solange unterbleiben, als dadurch der 
Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre. Opfer im Sinn 
des § 65 Z 1 lit. a oder b sind spätestens vor ihrer ersten 
Befragung über die Voraussetzungen der 
Prozessbegleitung und besonders schutzbedürftige Opfer 
über ihre Rechte nach § 66a zu informieren. Opfer im 
Sinn des § 65 Z 1 sind überdies spätestens im Zeitpunkt 
ihrer Vernehmung im Sinne der §§ 172, Abs. 4, 177 
Abs. 5 und 181a sowie darüber zu informieren, dass sie 
berechtigt sind, auf Antrag unverzüglich von der Flucht 
und Wiederergreifung des Geflohenen (§ 106 Abs. 4 
StVG) sowie vom ersten unbewachten Verlassen der 
Anstalt oder von der bevorstehenden oder erfolgten 
Entlassung des Strafgefangenen (§ 149 Abs. 5 StVG) 
verständigt zu werden. § 50 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

„Sobald ein Ermittlungsverfahren gegen einen 
Beschuldigten geführt wird, hat die Kriminalpolizei oder 
die Staatsanwaltschaft Opfer über ihre wesentlichen 
Rechte (§§ 66 bis 67) zu informieren. Dies darf nur 
solange unterbleiben, als dadurch der Zweck der 
Ermittlungen gefährdet wäre. Opfer im Sinn des § 65 Z 1 
lit. a oder b sind spätestens vor ihrer ersten Befragung 
über die Voraussetzungen der Prozessbegleitung und 
besonders schutzbedürftige Opfer über ihre Rechte nach 
§ 66a zu informieren. Opfer im Sinn des § 65 Z 1 sind 
überdies spätestens im Zeitpunkt ihrer Vernehmung im 
Sinne der §§ 172, Abs. 4, 177 Abs. 5 und 181a sowie 
darüber zu informieren, dass sie berechtigt sind, auf 
Antrag unverzüglich von der Flucht und 
Wiederergreifung des Geflohenen (§ 106 Abs. 4 StVG) 
sowie vom ersten unbewachten Verlassen der Anstalt 
oder von der bevorstehenden oder erfolgten Entlassung 
des Strafgefangenen (§ 149 Abs. 5 StVG) verständigt zu 
werden. § 50 Abs. 2 gilt sinngemäß.“ 

(1) Sobald ein Ermittlungsverfahren gegen einen 
bestimmten Beschuldigten geführt wird, hat die 
Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft Opfer über 
ihre wesentlichen Rechte (§§ 66 bis 67) zu informieren. 
Dies darf nur solange unterbleiben, als dadurch der 
Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre. Opfer im Sinn 
des § 65 Z 1 lit. a oder b sind spätestens vor ihrer ersten 
Befragung über die Voraussetzungen der 
Prozessbegleitung und besonders schutzbedürftige Opfer 
über ihre Rechte nach § 66a zu informieren. Opfer im 
Sinn des § 65 Z 1 sind überdies spätestens im Zeitpunkt 
ihrer Vernehmung im Sinne der §§ 172, Abs. 4, 177 
Abs. 5 und 181a sowie darüber zu informieren, dass sie 
berechtigt sind, auf Antrag unverzüglich von der Flucht 
und Wiederergreifung des Geflohenen (§ 106 Abs. 4 
StVG) sowie vom ersten unbewachten Verlassen der 
Anstalt oder von der bevorstehenden oder erfolgten 
Entlassung des Strafgefangenen (§ 149 Abs. 5 StVG) 
verständigt zu werden. § 50 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326



